
14. Verpackung
Der Käufer übernimmt als gewerblicher Endverbraucher die Pflicht, gelieferte 
Transportverpackungen auf eigene Kosten gemäß der gesetzlichen Bestimmungen 
(VerpackG) ordnungsgemäß zu verwerten. Die Parteien vereinbaren, dass die 
Rücknahmepflicht des Verkäufers gemäß §15 abs.1 VerpackG ausgeschlossen ist.
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